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Die Anderungen des Bebouungsplones und GrUn ungsplones 
FUssing - uAn der Eichenstrosse u 

durch dos Deckblott l~r,2 betreffen ouschließlich elie 

Flnr: 615/13 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 


2. Festsetzungen noch Art 91 BoyBO, S 9 Abs 4 BouGB 
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Bebauungs- und Grünordnungsplan 

"AN DER EICHENSTRASSE" 


2. Änderung mit Deckblatt Nr. 2 

i.d.F. vom 27.05.2002 


Verfahrenshinweise : 

Die Gemeinde Bad Füssing bat mit Beschluss des Bauausschusses vom 

23.07.2002 die 2. Änderung des BebauWlgsplanes im vereinfachten Verfahren 

nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

Anregungen wurden hierzu nicht vorgetragen. 


Gemeinde Bad Füssing 

Bad Füssing, 31.07.2002 

Die Änderung wurde mit Begründung am 31.07.2002 gern. § 10 BauGB öffent
lich ausgelegt. 

Die Auslegung ist am 31.07.2002 ortsüblich durch Anschlag an der Amtstafel 

bekanntgemacht worden. Die Änderung des Bebauungsplanes ist damit nach 

§ 10 BauGB rechtsverbindlich. 


Bad Füssing, 31.07.2002 

------------------------------------------------------------~L 



Bebauungsplan "An der Eichenstraße" .. 
2. Anderung mit Deckblatt Nr. 2 

Begründung: 

Im derzeit gültigen sind für das F1.Nr. 615/13 
Gemarkung 5) die in einem Ausmaß von 
ca. 11 x 15 m Firstrichtung ist Die zulässige 
Dachneigung 35°. Als oder Walmdächer 
vorgesehen. 

Vom Eigentümer Nr. 5 ist die Doppelhauses mit 
einem Walmdach ,",""~H"U Um eine Anordnung Wohn- und Schlafräume 
nach Süden hin zu werden durch Bebauungsplanänderung 
nunmehr nach Westen hin um ca. 4 m erweitert. Desweiteren 
wird die bei der Errichtung Walmdaches, auf 25° 

gesenkt. Das . ,dass sich das Vorhaben besser in die Umgebung 

einfügt. "-''''''ü,", der bereits bei einem 

Nachbargebäude Erteilung ebenfalls vorgenommen. 


Die übrigen des gelten unverändert 


zulässige GRZ von 0.3 
erhöht. deshalb nicht erforderlich. 

Bad .2002 




